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Ehegattensplitting

schen den Parteien. „CDU/CSU, SPD, Grü- CDU“. Das sei nicht unbedingt abwertend
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DEUTSCHE WOHNEN
Der größte deutsche Wohnungskonzern
Vonovia möchte den Wettbewerber
Deutsche Wohnen übernehmen und
kündigt ein neues Übernahmeangebot
an – nur wenige Tage nachdem das
letzte Angebot gescheitert ist. Ur-

sprünglich hat Vonovia angeboten, alle
ausstehenden Aktien der Deutsche
Wohnen zu einem Preis von 52 Euro je
Aktie zu übernehmen. Die selbstgesetz-
te Annahmeschwelle von 50 Prozent
plus eine Aktie wurde verfehlt. Nun will
Vonovia ein weiteres, freiwilliges An-
gebot in Höhe von 53 Euro je Aktie
unterbreiten. Vorstand und Aufsichtsrat
der Deutsche Wohnen begrüßen und
unterstützen das Angebot, da weiterhin
Einigkeit zwischen den Konzernen
herrsche, die großen Herausforderun-
gen am Wohnungsmarkt gemeinsam
besser bewältigen zu können. Vor allem
bei den Themen Klimaschutz, bezahl-
bares Wohnen und Neubau bietet der
Zusammenschluss Vorteile für Aktionä-
re, Mieter und den Wohnungsmarkt, so
die Konzerne. Der Zusammenschluss
würde den mit Abstand größten Immo-
bilienkonzern Europas entstehen lassen.
Bereits jetzt sind Vonovia und Deutsche
Wohnen die Nummer eins und zwei der
Branche in Deutschland und beide im
Leitindex Dax vertreten. Bei erfolgrei-
chem Zusammenschluss entstünde ein
Konzern mit weit mehr als einer halben
Million Wohnungen. Trotz dieser Grö-
ßer hat das Bundeskartellamt hat das
Vorhaben bereits gebilligt.

EUROPAWEITER BANKEN-
STRESSTEST
Die EU-Bankenbehörde Eba und die
EZB haben den 50 wichtigsten Kredit-
instituten die Aufgabe gestellt, eine
Kalkulation durchzuführen, unter der
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Deutscher Aktienindex (DAX)
seit Jahresbeginn: + 13,31%
Jahresende: 13.718 Aktuell: 15.598

Aktuell: 1,18807

(02.06.2021 / 10:50 Uhr)
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EURO (gegen US-Dollar)
seit Jahresbeginn: −3,02%
Jahresende: 1,2225
(02.08.2021 / 10:51 Uhr)

nnahme eines Wirtschaftseinbruchs und
ines Verfalls der Immobilien- und Ak-
enpreise. Die nun vorgelegten Zahlen
eigen, dass die meisten europäischen
anken für einen erneuten Wirtschafts-

bschwung gerüstet sind und die Basel-
I-Mindestanforderungen einhalten

önnen. Insgesamt schnitten die Institute
gar minimal besser ab als bei der letz-
n Belastungsprobe im Jahr 2018, ob-
ohl der Test dieses Mal herausfordern-
er war.
uch die Deutsche Bank konnte die ge-
rderte Kernkapitalquote einhalten; je-

och schneidet sie insgesamt schlechter
b als die anderen sechs teilnehmenden
eutschen Banken.

IGITALER EURO:
ROBEPHASE STARTET
ie Europäische Zentralbank hat den

ächsten Schritt in Richtung digitaler
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Dow Jones Industrials (DJIA)
seit Jahresbeginn: + 14,14%
Jahresende: 30.606 Aktuell: 34.935
(30.07.2021 / Börsenschluss)

Zinsen (Umlaufrendite)
Aktuell: – 0,50%

(30.07.2021 / Börsenschluss)

uro auf den Weg gebracht: Das neu ge-
artete Großprojekt, befristet auf zwei

ahre, soll neben den technischen As-
ekten auch den Datenschutz und die
rivatsphäre der Nutzer ausloten.
oraussichtlich wird eine finale Ent-
heidung zur Einführung der digitalen
ährung erst am Ende der Zwei-Jahres-

rist erfolgen. Es bleiben viele offene
unkte, die es zu klären gilt. Beispiels-
eise, wie Verbraucher an den digitalen
uro kommen; ein Vorschlag der Volks-
nd Raiffeisenbanken sieht vor, dass
erbraucher sich ihr digitales Geld bei
en Hausbanken „abholen“ und zum
eispiel auf ihrem Smartphone in einer
argeld-App speichern. Auch bei den
atenschützern besteht noch Klärungs-

edarf: Kleinere Beträge sollten kom-
lett anonym zu bezahlen sein, da sonst
ine Überwachung des Zahlungsverhal-
ns der Verbraucher erfolgen könnte.
V O N M AT T H I A S B E L A F I

Das Ehegattensplitting ist wieder Gegen-
stand politischer Debatten geworden. SPD,
Grüne und Linke fordern in ihren Bundes-
tagswahlprogrammen erneut ein Ende in
seiner jetzigen Form und eine umfangrei-
che Reform für zukünftige Ehen. Unter-
stützung unterhalten sie – zumindest auf
den ersten Blick – durch eine Studie des
RWI, die zum Ergebnis kommt, dass eine
Abschaffung des Ehegattensplittings die
Erwerbstätigkeit signifikant erhöhen wür-
de. Doch eine vollständige Abschaffung
fordert niemand ernsthaft, weil ihr verfas-
sungsrechtliche Bedenken entgegenstün-
den. Die dann noch debattierten Reform-
modelle hat das Institut der deutschen
Wirtschaft untersucht und festgestellt, dass
sie den Arbeitsanreiz für den Zweitver-
diener nur in geringem Maße erhöhen
würden. Wozu also die ganze Debatte?
Die Kritiker fahren schwere Geschütze auf.
Das Steuerrecht stecke im letzten Jahr-
hundert fest, denn es gelte „nach wie vor
das Modell eines männlichen Ernährers
und einer Frau, die höchstens dazuverdient
und sich hauptsächlich um Haushalt und
Kinder kümmert“.
Dies sei ungerecht, weil es Ehen privilegie-
re, nichtverheiratete Paare außen vor lasse,
gleichberechtigte Lebensentwürfe benach-
teilige und die Erwerbstätigkeit der Frauen
hemme.

Steuerliche Diskriminie-
rung

Doch diese Kritikpunkte laufen allesamt
ins Leere. Das vermeintliche Privileg, das
durch das Ehegattensplitting eingeräumt
wird, bildet lediglich ab, dass die Ehe eine
auf Dauer angelegte Lebens- und Wirt-
schaftsgemeinschaft ist, in der die Partner
gemeinsam über die Aufteilung der Arbeit
entscheiden. Das Splitting verhindert da-
her die progressionsbedingte steuerliche
Diskriminierung eines Ehepaars mit gro-
ßem Gehaltsunterschied gegenüber zwei
Ledigen, die jeweils die Hälfte des Ein-
kommens des Ehepaars versteuern. Dass
unverheiratete Paare von diesem Diskrimi-
nierungsschutz nicht profitieren, liegt eben
auch darin begründet, dass für sie nicht die
gleichen Pflichten wie für Ehepartner ver-
bunden sind.
Tatsächlich ist der Splittingeffekt bei zwei
gleich hohen Einkommen der Ehepartner
bei null und umso höher, je mehr der eine
und je weniger der andere verdient. Dies
liegt jedoch daran, dass Ehepartner mit
gleich hohen Einkommen gegenüber der
Besteuerung von Ledigen nicht diskrimi-
niert sind. In einer Einverdiener-Ehe kann
für die Erwerbstätigkeit eines Zweitver-
dieners (zumeist eben der Frau) zwar ein
hoher Steuersatz abschreckend wirken.
Allerdings ist die Grenzbelastung des Ein-
kommens beider Ehepartner gleich. Es
macht also keinen Unterschied, welcher
Ehepartner das zusätzliche Einkommen
beisteuert. Letztlich zeigt sich also: Es geht
bei der Debatte vor allem um die Frage
der gesellschaftspolitischen Vorstellung
von der Ehe. Zieht man diesen Aspekt ab,
so käme man bestenfalls zur Frage, ob sich
Kinder im bestehenden System besser be-
rücksichtigen ließen. Dies wäre eine Frage,
deren Diskussion sich ohne ideologische
Scheuklappen ernsthaft lohnen würde.

Der Autor ist Politikwissenschaftler
und stellvertretender Vorsitzender
von Ordo Socialis. Die Kolumne er-
scheint in Kooperation mit der KSZ.
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Wo das Kreuzchen machen? Die KSZ will mit ihrer Analyse Wählern sozialethi-
sche Kriterien für eine Entscheidung an die Hand geben. Diese Perspektive der
Katholischen Soziallehre sei nicht nur für Katholiken interessant. Foto: dpa

auf unterschiedliche Politikfelder ein, die
bei der kommenden Bundestagswahl von
Bedeutung sind.

In der Wirtschafts- und Sozialpolitik
sieht Schallenberg in der politischen Mitte
keine unüberbrückbaren Differenzen zwi-

des Forderns und Förderns und bei der
Unternehmens- und Mittelstandspolitik
finde man ein breites Spektrum an Positio-
nen. Eine Ursache für die breite Überein-
stimmung sieht Schallenberg in der zuneh-
menden „Sozialdemokratisierung der
Die Katholische Sozial-
wissenschaftliche Zentral-
stelle (KSZ) hat im Vor-
feld der Bundestagswahl
einen Blick auf die Partei-

Unermessliche steigen würden“, macht der
Professor deutlich.

Bei der Einschätzung zur Coronapolitik
kommt es nach der Auffassung des Wissen-
schaftlers sehr stark darauf an, welches Bild
vom Staat man vor Augen hat. Die Katholi-
sche Soziallehre habe traditionell immer
eher einen starken Staat für wichtig gehal-
programme geworfen und
sie unter dem Brennglas
der Katholischen
Soziallehre analysiert
VON HEINRICH WULLHORST

„Wir müssen die Zeichen der Zeit im Lichte
des Evangeliums deuten“, erklärt Peter
Schallenberg. Der Moraltheologe ist Direk-
tor der KSZ, einer Arbeitsstelle der Deut-
schen Bischofskonferenz. Das gelte auch
beim Blick auf die Grundposition der im
Marktüberblick

Bundestag vertretenen Parteien. Die Ka-
tholische Soziallehre biete letztlich nicht
nur Christen grundlegende Werte und Be-
urteilungsgrundsätze als sozialethische
Orientierungshilfe an. Diese waren neben
den Dokumenten kirchlich-lehramtlicher
Sozialverkündigung die Basis für die Ana-
lyse der Programme. „Die Prinzipien der
Soziallehre – Personalität, Gemeinwohl,
Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltig-
keit – sind ethische Baugesetzlichkeiten
entwicklungsoffener Gesellschaften und
deshalb verlässliche Grundkoordinaten zur
Bewertung politischer Fragen“, betont der
Paderborner Professor.

Die im Auftrag der Katholischen Erwach-
senenbildung Sachsen erstellte Studie geht
ne und FDP halten mit unterschiedlichen
Differenzierungen klar am bewährten Sys-
tem der Sozialen Marktwirtschaft fest.“
Grundlegende Unterschiede gebe es im Be-
reich der Steuerpolitik, wenn es darum ge-
he, neue Formate der Besteuerung zu be-
schließen, oder zum Beispiel den Solidari-
tätszuschlag gänzlich abzuschaffen. Auch
bei der Höhe des Mindestlohns, der Frage
gemeint, bringe jedoch zum Ausdruck, dass
sich vieles in Deutschland zu einem kon-
sensualen Politikstil nach schwedischem
Vorbild, hin zu einer breiten politischen
Mitte entwickle. In der Sozialpolitik gehe es
darum, einen Weg zu finden, das Renten-
system finanzierbar zu halten. „Hier wer-
den wir nicht an einer längeren Arbeitszeit
vorbeikommen, weil sonst die Beiträge ins
ten. „Schon Augustinus hat die These ver-
treten, dass der Staat die Bosheit des Indi-
viduums verhindert“, erläutert Schallen-
berg. Die Kirche habe sich erst sehr spät mit
der Philosophie des Liberalismus versöhnt
und erkannt, dass es nicht nur die individu-
elle Sünde gebe, sondern auch Staaten sehr
oft sündhaft handelten. Problematisch sei
in der Pandemie gewesen, dass die Parla-
mente zu oft außen vor geblieben seien.

Für die Sozialethik sei klar, dass die
Rechte des Individuums dann einge-
schränkt werden können, wenn es um den
Schutz schwächerer Personen geht. „Ich
würde mit dieser Argumentation auch eine
Impfpflicht für im Gesundheitswesen Be-
schäftigte befürworten, weil es dabei um
den Schutz vulnerabler Personen geht“, so
der Theologe.

Nicht den handfesten
Blick verlieren

Auch die Migrationspolitik bleibt ein hei-
ßes Wahlkampfthema. Die Auffassungen
der Sozialethiker, bekennt Schallenberg,
seien hier durchaus nicht einheitlich. In sei-
nen Enzykliken spreche Papst Franziskus
oft sehr prophetisch zu diesem Thema, al-
lerdings dürfe man darüber im gesell-
schaftspolitischen Diskurs nicht den hand-
festen Blick verlieren. „Natürlich ist es ent-
setzlich, dass Menschen auf der Flucht ster-
ben. Realpolitisch kann es allerdings nicht
gehen, allen Menschen, die ihr Land verlas-
sen wollen, zu sagen: Kommt zu uns“, merkt
Schallenberg an.

Hier betonten vor allem die Unionspar-
teien, dass es darum gehen müsse, die Ver-
hältnisse in den Heimatländern so zu ver-
bessern, dass weniger Fluchtursachen ent-
stehen. „Die aktuelle Situation in Afghani-
stan zeigt allerdings, wie schwierig gerade
das ist. Damit ist ein großes Projekt zur Ver-
hinderung von Migration gescheitert.“

„Die Klimapolitik ist ein wichtiges Anlie-
gen. Die aktuelle Hochwasserkatastrophe
zeigt, dass vieles schneller angegangen wer-
den muss“, weiß auch Schallenberg. Poli-
tisch geklärt werden müsse hier vor allem,
wie die Kosten eines solchen Wandels auf-
gebracht werden können. Insbesondere der
Ausgleich von Kostensteigerungen zum
Beispiel bei den Energiekosten im Hinblick
auf einkommensschwächere Personen be-
dürfe einer politischen Lösung. Aber es sei
eben nicht nur der Klimasektor, für den
man in Zukunft viel mehr Geld in die Hand
nehmen müsse. Auch in den Bereichen Bil-
dung, Sozialkosten und Gesundheit müsse
mehr investiert werden. Deshalb müsse die
Politik die Bürger darauf vorbereiten, dass
für „Ausgaben des Wohllebens künftig we-
niger Geld zur Verfügung stehen wird als in
der Vergangenheit“.

Das Thema Lebensschutz vom Beginn bis
zum Ende ist beim Blick auf die Politik für
Schallenberg ein „eher leidiges Thema“.
Dabei komme es darauf an, ob die Frage des
Lebensschutzes an erster Stelle zu stehen
habe und deren Beantwortung über die Auf-
nahme des Dialogs zwischen der Kirche
und den Parteien entscheide.

So oder ähnlich stelle es sich derzeit in
der Debatte der Amerikanischen Bischofs-
konferenz dar. Ein anderer Weg sei die Su-
che nach Kompromissen. Die Forderung
nach einer Streichung des Abtreibungspa-
ragrafen aus dem Strafgesetzbuch, wie sie
SPD und Grüne derzeit fordern, dürfe eine
Partei mit christlicher Wertehaltung nicht
in einem Koalitionsvertrag festschreiben,
ist Schallenberg überzeugt. Die derzeitige
deutsche Regelung, nach der eine Abtrei-
bung rechtswidrig, aber straffrei ist, gehe
schon jetzt an die Grenzen politischer
Kompromissbereitschaft.


